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bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
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1. Fragestellung 

Am 8. Juni 2016 hat das Europäische Parlament die Einsetzung eines ordentlichen Untersu-
chungsausschusses - „Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax 
Evasion“ (PANA) - beschlossen, der sich mit den Panama Papers beschäftigen soll. 

An den Fachbereich wurde die Frage herangetragen, ob es vonseiten des Deutschen Bundestages 
oder der Bundesregierung Reaktionen (Stellungnahmen, Anfragen etc.) zur Einsetzung des 
PANA-Untersuchungsausschusses durch das Europäische Parlament gibt. 

2. Ergebnis der Recherche 

Die Bundesregierung informiert über die Aktivitäten dieses Untersuchungsausschusses. Diese In-
formationen sind allen Abgeordneten des Deutschen Bundestages zugänglich. Inwieweit diese 
Informationen in die Arbeit des einzelnen Abgeordneten einfließen, ist nicht nachvollziehbar. 
Vonseiten des Deutschen Bundestages liegt noch keine Stellungnahme zu PANA vor. 

* * * 


